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§ 67g EisbG Vergleichbarkeit der
Wegeentgelte

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

§ 67g.

Die durchschnittlichen Wegeentgelte und die grenzkostenbasierenden Wegeentgelte eines

Eisenbahninfrastrukturunternehmens haben für gleichartige Nutzungen seiner Eisenbahninfrastruktur vergleichbar zu

sein. Für die Erbringung vergleichbarer Eisenbahnverkehrsdienste in einem Segment des Schienenverkehrsmarktes

sind dieselben Wegeentgelte zu erheben. Soweit dies ohne O5enlegung vertraulicher Geschäftsdaten möglich ist, hat

das Eisenbahninfrastrukturunternehmen in seinen Schienennetz-Nutzungsbedingungen darzulegen, wie diesen

Anforderungen entsprochen wird.

In Kraft seit 27.11.2015 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eisbg/paragraf/67g
file:///

	§ 67g EisbG Vergleichbarkeit der Wegeentgelte
	EisbG - Eisenbahngesetz 1957


